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Um die Arbeit des Bundes der Vertriebenen – Vereinigte Landsmannschaften, Lan-
desverband Bayern e.V. modern und zukunftsweisend gestalten zu können, wur-
de die Satzung am 16. September 2023 in Kitzingen novelliert. Die Satzung wur-
de am 28. Februar 2024 in das Vereinsregister München beim Amtsgericht München
– Registergericht – eingetragen.



Satzung des 
BdV-Landesverbandes Bayern e.V.

in der von der Landesversammlung am 16. September 2023 in Kitzingen
beschlossenen Fassung. Sie setzt die am 24. September 2016 in Markt-
redwitz beschlossene Satzung nach Eintragung im Vereinsregister außer
Kraft.

§ 1 Name und Sitz

Der Landesverband führt den Namen „Bund der Vertriebenen – Verei-
nigte Landsmannschaften – Landesverband Bayern e.V.“, im Folgenden
BdV Bayern genannt. Sein Sitz ist München.
Er ist Mitglied des Bundesverbandes „Bund der Vertriebenen, Vereinig-
te Landsmannschaften und Landesverbände“ und erlangt Rechtsfähig-
keit durch Eintragung im Vereinsregister München, VR 6499.

§ 2 Zweck und Ziele

Der BdV Bayern betätigt sich im Bereich der Kulturarbeit und Kulturför-
derung, der Bildung, der Hilfe für Flüchtlinge und Vertriebene und der
Völkerverständigung. Er ist überkonfessionell und überparteilich. Er be-
kennt sich zur „Charta der deutschen Heimatvertriebenen“ und hat fol-
gende Aufgaben:

1. An einer gerechten Völker- und Staatenordnung mitzuwirken, in der
Vertreibungen, Völkermord oder andere Formen von „ethnischen Säu-
berungen“ und Diskriminierungen weltweit gebannt und insbeson-
dere das Recht auf die Heimat, einschließlich des Rechts auf Eigentum,
das Volksgruppenrecht und das Selbstbestimmungsrecht für alle Völ-
ker bzw. Volksgruppen, insbesondere für die deutschen Heimatver-
triebenen, garantiert sind;

2. das kulturelle und wissenschaftliche Erbe der Heimat als Teil der deut-
schen und europäischen Kultur zu pflegen, zu fördern und weiterzu-
entwickeln sowie verstärkt Kenntnisse über Ostdeutschland und die
deutschen Siedlungsgebiete in Ost- und Südosteuropa und deren Ge-
schichte und Entwicklung zu vermitteln;

3. die aus ihrer Heimat vertriebenen, geflohenen und ausgesiedelten
Deutschen zu unterstützen sowie ihre Integration zu fördern; 
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4. ihre Forderungen gegenüber Regierungen, gesetzgebenden Körper-
schaften und der Öffentlichkeit in allen gemeinsamen Angelegenhei-
ten zu vertreten, die mit dem Verlust der Heimat zusammenhängen;

5. zur Verständigung der Völker in Europa auf der Basis von Wahrheit
und Recht beizutragen, insbesondere zur Herstellung von partner-
schaftlichen Beziehungen zwischen den Deutschen und der Bevölke-
rung in den ehemals deutschen Staats- und Siedlungsgebieten; 

6. die in den Heimatgebieten lebenden Deutschen in ihrer Existenz und
in ihren Rechten als Volksgruppe, insbesondere beim Gebrauch ihrer
Muttersprache, zu stärken. 

Die Verwirklichung der Ziele und Aufgaben geschieht unter anderem
durch die Interessenvertretung in Politik und Gesellschaft, die Vertretung
in Gremien, die Hilfe bei Behörden, den Tag der Heimat, Informations-
veranstaltungen und Publikationen.

§ 3 Mitglieder und Strukturen

Die Arbeit des BdV Bayern beruht im Wesentlichen auf den lands-
mannschaftlichen Mitgliedern (§ 4) sowie der verbandseigenen Struk-
tur in den Orts-, Kreis- und Bezirksverbänden des BdV Bayern (§§ 8 bis
12). Diesen kommt in den jeweiligen Gremien das durch Satzung und
Geschäftsordnung geregelte Stimmrecht zu.

§ 4 Mitgliedschaft

1. Der BdV Bayern hat ordentliche und außerordentliche Mitglieder.

2. Ordentliche Mitglieder sind die in Bayern bestehenden Landesgrup-
pen der im BdV-Bundesverband organisierten Landsmannschaften.

3. Als ordentliche Mitglieder können außerdem Gruppierungen aufge-
nommen werden, die sich in Bayern im Sinne von § 2 betätigen.

4. Die außerordentliche Mitgliedschaft wird verliehen, wenn ein ent-
sprechender Antrag vorliegt oder die ordentliche Mitgliedschaft nicht
sinnvoll erscheint. Die außerordentlichen Mitglieder haben in der BdV-
Landesversammlung und im BdV-Landesausschuss beratendes Stimm-
recht. Dies gilt auch für die BdV-Orts-, Kreis- und Bezirksversammlun-
gen, sofern sie in den jeweiligen BdV-Gebietsverbänden vertreten sind.

5. Über den schriftlichen Antrag um Aufnahme als Mitglied entscheidet
der BdV-Landesausschuss mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden
Stimmberechtigten.
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6. BdV-Orts-, Kreis- und Bezirksverbände können Gruppierungen auf-
nehmen, die sich in ihrem Verbandsgebiet im Sinne von § 2 betätigen.
Die Aufnahme erfolgt durch die jeweilige BdV-Versammlung mit Zwei-
drittelmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten. Die Aufnahme
wird erst nach Zustimmung des BdV-Landesvorstandes wirksam.

§ 5 Ehren- und Fördermitgliedschaft

1. Einzelpersonen können wegen ihrer besonderen Verdienste vom BdV-
Landesvorstand zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Eine besonders
herausgehobene Form der Ehrenmitgliedschaft ist der Ehrenvorsitz.
Er wird vom BdV-Landesausschuss verliehen.

2. Fördermitglieder können Gruppierungen oder Einzelpersonen sein.
Sie besitzen Gaststatus. Die Fördermitgliedschaft wird vom BdV-Lan-
desvorstand wegen der ideellen oder finanziellen Unterstützung des
BdV Bayern zuerkannt.

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Die Mitglieder sind an die Beschlüsse der BdV-Landesversammlung ge-
bunden.

2. Ein Mitgliedsbeitrag wird von den ordentlichen Mitgliedern erhoben.
Die Höhe des Mitgliedsbeitrages bestimmt die BdV-Landesversamm-
lung. Für außerordentliche und Fördermitglieder kann vom BdV-Lan-
desausschuss ein Beitrag festgelegt werden. 

3. Ist ein Mitglied zum Jahresende mit der Beitragszahlung in Verzug, so
ruht sein Stimmrecht bis zur Begleichung. 

4. Die Mitglieder werden in den Organen des BdV Bayern durch ihre Be-
auftragten vertreten. 

5. Die Mitglieder können die Einrichtungen des BdV Bayern in Anspruch
nehmen. 

§ 7 Erlöschen der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt oder Ausschluss.

2. Der Austritt kann mit einer dreimonatigen Frist zum Schluss des Ka-
lenderjahres schriftlich erklärt werden. 

3. Der Ausschluss kann auf Antrag des BdV-Landesvorstandes durch den
BdV-Landesausschuss beschlossen werden, wenn ein Mitglied gegen
Zweck und Ziele des BdV Bayern schwer verstößt, seinem Ansehen er-
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heblich schadet oder seine Pflichten grob vernachlässigt. Das Mitglied
ist zur Verhandlung zu laden. Folgt es der Ladung nicht, kann auch
ohne es verhandelt und beschlossen werden. Der Beschluss ist dem Be-
troffenen mit eingeschriebenem Brief mitzuteilen. Gegen den Aus-
schluss ist die Berufung an die BdV-Landesversammlung innerhalb ei-
nes Monats vom Tag der Zustellung ab zulässig. Die BdV-Landesver-
sammlung entscheidet nach Anhören des Betroffenen endgültig.
Während des Berufungsverfahrens ruhen die Rechte des Betroffenen.

§ 8 Gebietsverbände des BdV Bayern

Der BdV Bayern verfügt über folgende Gebietsverbände:

– BdV-Ortsverbände,

– BdV-Kreisverbände,

– BdV-Bezirksverbände.

Der BdV-Landesvorstand sowie die BdV-Bezirks- und Kreisvorstände kön-
nen aus besonderem Anlass die Organe nachgeordneter Gebietsverbän-
de einberufen. Sie haben auch das Recht, einen Vertreter zu den Gre-
miensitzungen aller nachgeordneten Gebietsverbände zu entsenden.

§ 9 Struktur der Gebietsverbände

1. Die BdV-Ortsverbände
Durch den Zusammenschluss der in einem Ort bestehenden ordentli-
chen Mitglieder (i. d. R. Landsmannschaften) kann ein BdV-Ortsver-
band gebildet werden.

Die BdV-Ortsversammlung besteht aus den Delegierten der im Ein-
zugsgebiet tätigen Mitglieder. Jedes ordentliche Mitglied entsendet
für je 20 angefangene Mitglieder einen Delegierten, sofern die BdV-
Ortsversammlung nichts anderes regelt.

Der BdV-Ortsvorstand wird von der BdV-Ortsversammlung auf die Dau-
er von zwei Jahren gewählt. Er besteht aus dem BdV-Vorsitzenden,
mindestens einem Stellvertreter, dem Kassenverwalter und dem Schrift-
führer. Beisitzer können gewählt werden.

2. Die BdV-Kreisverbände

a) BdV-Kreisversammlung
Die BdV-Kreisversammlung besteht aus den Delegierten der im Kreis
vertretenen ordentlichen Mitglieder (i. d. R. Landsmannschaften). Die-
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se entsenden für je angefangene 20 Mitglieder einen Delegierten. So-
fern BdV-Ortsverbände im Kreisgebiet bestehen, entsenden diese je
einen Delegierten.

Der BdV-Kreisversammlung obliegt insbesondere:

– die Entgegennahme der Tätigkeitsberichte, des Kassenberichtes und
des Berichtes der Rechnungsprüfer,

– die Entlastung des BdV-Kreisvorstandes,

– die Wahl des BdV-Kreisvorstandes,

– die Wahl von zwei Rechnungsprüfern,

– die Festlegung, ob auf Kreisebene freiwillig BdV-Mitgliedsbeiträge
erhoben werden.

b) BdV-Kreisvorstand

Der BdV-Kreisvorstand wird von der BdV-Kreisversammlung auf die Dau-
er von zwei Jahren gewählt. Er besteht aus einem BdV-Kreisvorsitzenden,
bis zu zwei Stellvertretern, dem Schriftführer und dem Kassenverwalter
sowie bis zu sechs Beisitzern. Der BdV-Kreisvorstand kann einen Ge-
schäftsführer berufen.

Die Kreisvorsitzenden der ordentlichen Mitglieder (i. d. R. Landsmann-
schaften) haben das Recht, an allen Vorstandssitzungen mit beratender
Stimme teilzunehmen, sofern sie nicht in den Vorstand gewählt sind.

Dem BdV-Kreisvorstand obliegt insbesondere:
– die Vorbereitung und Einberufung der BdV-Kreisversammlung,

– die Führung der laufenden Geschäfte des BdV-Kreisverbandes,

– die Planung und Durchführung von Veranstaltungen,

– die Vertretung des BdV-Kreisverbandes innerhalb und außerhalb
des BdV,

– die Vertretung des BdV-Kreisverbandes in der Bezirksversammlung.
Diese erfolgt durch den BdV-Kreisvorsitzenden und ein bevoll-
mächtigtes Vorstandsmitglied. Bei Verhinderung des BdV-Kreis-
vorsitzenden erfolgt die Vertretung durch ein weiteres bevoll-
mächtigtes Vorstandsmitglied,

– die Vertretung des BdV-Kreisverbandes in der BdV-Landesver-
sammlung. Diese erfolgt durch den BdV-Kreisvorsitzenden, bei Ver-
hinderung durch einen seiner Stellvertreter oder ein bevollmäch-
tigtes Vorstandsmitglied.
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3. Die BdV-Bezirksverbände
a) BdV-Bezirksversammlung

Die BdV-Bezirksversammlung besteht aus je zwei Delegierten der BdV-
Kreisverbände. Die im Bezirk vertretenen ordentlichen Mitglieder (i.
d. R. landsmannschaftliche Bezirksgruppen) entsenden mindestens ei-
nen Delegierten. Größere Landsmannschaften können mehrere Dele-
gierte stellen. Die Stimmenzahl der ordentlichen Mitglieder wird von
der BdV-Bezirksversammlung durch Beschluss geregelt.

Die Stimmenverteilung zwischen den BdV-Kreisverbänden einerseits
und den ordentlichen Mitgliedern andererseits soll möglichst ausge-
wogen sein. 

Der BdV-Bezirksversammlung obliegt:
– die Entgegennahme der Tätigkeitsberichte, des Kassenberichtes  

und des Berichtes der Rechnungsprüfer,
– die Entlastung des Vorstandes,
– die Wahl des Vorstandes,
– die Wahl von zwei Rechnungsprüfern,
– die Festlegung, ob auf Bezirksebene freiwillig BdV-Mitgliedsbeiträge

erhoben werden.

b) Der BdV-Bezirksvorstand
Der BdV-Bezirksvorstand wird von der BdV-Bezirksversammlung auf
die Dauer von zwei Jahren gewählt. Er besteht aus einem Vorsitzen-
den, bis zu vier Stellvertretern, dem Schriftführer und dem Kassen-
verwalter sowie bis zu sechs Beisitzern. Der BdV-Bezirksvorstand kann
einen Geschäftsführer berufen.

Die Bezirksvorsitzenden der ordentlichen Mitglieder (i. d. R. Lands-
mannschaften) haben das Recht, an allen Vorstandssitzungen mit be-
ratender Stimme teilzunehmen, sofern sie nicht in den Vorstand ge-
wählt sind.

Dem BdV-Bezirksvorstand obliegt insbesondere:
– die Vorbereitung und Einberufung der BdV-Bezirksversammlung,
– die Führung der laufenden Geschäfte des BdV-Bezirksverbandes,
– Planung und Durchführung von Veranstaltungen,
– die Vertretung des BdV-Bezirksverbandes innerhalb und außerhalb

des BdV,
– die Vertretung des BdV-Bezirksverbandes in der BdV-Landesver-

sammlung und im BdV-Landesausschuss. Diese erfolgt durch den 
– BdV-Bezirksvorsitzenden, bei Verhinderung durch ein bevollmäch-

tigtes Vorstandsmitglied.
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§ 10 Die Organe des BdV-Landesverbandes
1. BdV-Landesversammlung
Die ordentliche BdV-Landesversammlung ist das höchste Organ des BdV-
Landesverbandes. Sie findet mindestens einmal in zwei Jahren statt.

a) Zusammensetzung

aa) Stimmberechtigte Mitglieder:
60 Delegierte der ordentlichen Mitglieder (i. d. R. Landsmannschaften).
– Jedes ordentliche Mitglied erhält dabei mindestens eine Stimme. 

Die Vergabe der weiteren Stimmen wird durch Beschluss der BdV-
Landesversammlung in der Geschäftsordnung geregelt. Dabei sind
die Mitgliederzahl der Landsmannschaften und die Höhe der Bei-
tragszahlung zu gewichten. Die Stimmenverteilung zwischen den
ordentlichen Mitgliedern einerseits sowie den BdV-Bezirks- und
Kreisverbänden andererseits soll möglichst ausgewogen sein:

– je ein Vertreter der BdV-Bezirksverbände,
– je ein Vertreter der BdV-Kreisverbände,
– ein Vertreter der djo-Deutsche Jugend in Europa.

ab) Beratende Mitglieder:
– die Mitglieder nach § 4 Nr. 4,
– die Mitglieder nach § 5 Nr. 1 und Nr. 2,
– die Mitglieder des BdV-Landesvorstandes, sofern sie nicht Delegierte

sind,
– die Rechnungsprüfer, sofern sie nicht Delegierte sind.

b) Der BdV-Landesversammlung obliegen:
– die Beschlussfassung über die Grundlinien des BdV Bayern,
– die Entgegennahme des Geschäftsberichtes, des Finanzberichtes

und des Berichtes der Rechnungsprüfer,
– die Entlastung des BdV-Landesvorstandes,
– die Wahl des BdV-Landesvorstandes, mit Ausnahme des hauptamt-

lichen Geschäftsführers,
– die Wahl von zwei Rechnungsprüfern und deren Stellvertretern,
– die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge gem. § 6 Nr. 2,
– der Entscheid über die Berufung gegen den Ausschluss eines Mit-

gliedes gemäß §§ 4 und 5,
– der Erlass der Geschäftsordnung nach § 20,
– die Beschlussfassung über die Änderung der Satzung,
– die Auflösung des BdV Bayern
– sowie die Angelegenheiten, die der Vorstand zur Entscheidung vorlegt.
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2. Der BdV-Landesausschuss
Der BdV-Landesausschuss ist ein wichtiges Organ der politischen Mei-
nungs- und Willensbildung zwischen den BdV-Landesversammlungen. Er
ist nach Bedarf, jedoch mindestens einmal im Jahr, sofern keine Landes-
versammlung stattfindet, einzuberufen.
a) Zusammensetzung:
aa) Stimmberechtigte Mitglieder:

– die gewählten Mitglieder des BdV-Landesvorstandes,
– die Vorsitzenden der ordentlichen Mitglieder (i. d. R. Landsmann-

schaften),
– die Vorsitzenden der BdV-Bezirksverbände,
– der Landesvorsitzende der djo-Deutsche Jugend in Europa.

ab) Beratende Mitglieder:
– der Geschäftsführer des BdV-Landesvorstandes,
– die Mitglieder nach § 4 Nr. 4,
– die Mitglieder nach § 5 Nr. 1.

Die Mitglieder des BdV-Landesausschusses, ausgenommen die des BdV-
Landesvorstandes, können sich durch ein anderes Vorstandsmitglied ih-
rer Organisation vertreten lassen.

b) Dem BdV-Landesausschuss obliegen:
– die Aufnahme und der Ausschluss von Mitgliedern,
– die Genehmigung des Haushaltsplans,
– die Genehmigung der Jahresrechnung nach dem Bericht der Rech-

nungsprüfer,
– die Festlegung des Mitgliedsbeitrages gem. § 6 Nr. 2,
– die Beschwerde gegen die Amtsenthebung gem. § 12,
– sowie die Angelegenheiten, die der BdV-Landesvorstand zur Ent-

scheidung vorlegt.

3. Der BdV-Landesvorstand
Die Mitglieder des BdV-Landesvorstandes, mit Ausnahme des hauptamt-
lichen Geschäftsführers, werden von der BdV-Landesversammlung für die
Dauer von zwei Jahren gewählt. Er ist mindestens zweimal im Jahr ein-
zuberufen.
Der BdV-Landesvorstand ist an die Beschlüsse der BdV-Landesversamlung
und des BdV-Landesausschusses gebunden. 

a) Zusammensetzung:
– der BdV-Landesvorsitzende,
– bis zu vier stellvertretende BdV-Landesvorsitzende,
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– der Schriftführer,
– der Schatzmeister,
– bis zu zehn Beisitzer,
– der Landesvorsitzende der djo-Deutsche Jugend in Europa,
– der hauptamtliche BdV-Landesgeschäftsführer, dieser ohne Stimm-

recht.

b) dem BdV-Landesvorstand obliegen:
– die Behandlung aktueller politischer Fragen,
– die Bestellung des hauptamtlichen Geschäftsführers auf Vorschlag

des BdV-Landesvorsitzenden,
– die Berufung von Referenten,
– die Einrichtung von Ausschüssen,
– die Entsendung von Vertretern in andere Gremien (z. B. Vertriebe-

nenbeirat, Rundfunkrat, Medienrat, HDO u. ä.),
– die Amtsenthebung eines BdV-Mandatsträgers gem. § 12,
– sowie alle Angelegenheiten, die keinem anderen Organ vorbehal-

ten sind.

4. Der geschäftsführende BdV-Landesvorstand
a) Zusammensetzung:

– der BdV-Landesvorsitzende,
– bis zu vier stellvertretende BdV-Landesvorsitzende,
– der Schriftführer,
– der Schatzmeister,
– der hauptamtliche BdV-Landesgeschäftsführer, dieser ohne Stimm-

recht.

b) dem geschäftsführenden BdV-Landesvorstand obliegen:
– die laufende Geschäftsführung,
– Personalangelegenheiten,
– die Entscheidung über Aufwandsentschädigungen von Vorstands-

mitgliedern
– die Behandlung aktueller politischer Fragen.

5. Der BdV-Landesgeschäftsführer 
Der hauptamtliche BdV-Landesgeschäftsführer handelt im Auftrag des
BdV-Landesvorsitzenden sowie der BdV-Verbandsorgane. Er hat in allen
Gremien des BdV-Landesverbandes Rede- und Antragsrecht, aber kein
Stimmrecht.
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6. Einberufung 
a) Die BdV-Orts-, Kreis- und Bezirksversammlungen und der Landesaus-
schuss werden vom zuständigen Vorstand unter Angabe der Tagesord-
nung schriftlich oder per E-Mail mit Rückbestätigung mit einer Frist von
mindestens zwei Wochen in Textform einberufen.
b) Die Durchführung einer BdV-Landesversammlung wird den ordentli-
chen Mitgliedern und Gebietsverbänden vom BdV-Landesvorstand schrift-
lich oder per E-Mail mit Rückbestätigung und einer Frist von mindestens
acht Wochen bekannt gegeben. Von diesen sind daraufhin innerhalb von
drei Wochen schriftlich oder per E-Mail mit Rückbestätigung ihre Dele-
gierten an die BdV-Landesgeschäftsstelle zu melden. Mit einer Frist von
mindestens drei Wochen wird den bis dahin gegenüber der Landesge-
schäftsstelle benannten Delegierten die Einladung mit Tagesordnung
schriftlich oder per E-Mail mit Rückbestätigung zugeleitet. Verspätet be-
nannte Delegierte erhalten diese Unterlagen nach Eingang der Meldung.
Delegierte, die weniger als eine Woche vor Beginn der Landesversamm-
lung benannt werden, erhalten die Unterlagen zu Beginn der Versamm-
lung.
c) Bis spätestens acht Tage vor der BdV-Landesversammlung können An-
träge zur Ergänzung der Tagesordnung in Textform beim BdV-Vorstand
eingebracht werden. Diese werden den Delegierten vor Beginn der Lan-
desversammlung ausgehändigt.
d) Die BdV-Vorstände der Gebietsverbände werden vom jeweiligen Vor-
sitzenden mit einer Frist von mindestens einer Woche schriftlich oder per
E-Mail mit Rückbestätigung einberufen.
e) Beantragen mehr als ein Viertel der Gremiumsmitglieder unter Anga-
be der Tagesordnung eine Sitzung, so ist diese vom jeweiligen BdV-Vor-
stand binnen vier Wochen einzuberufen.
f) Aus wichtigem Grund können Ladungsfristen verkürzt oder Ladungen
durch den BdV-Vorstand der übergeordneten Ebenen ausgesprochen wer-
den. Im Einzelfall können Beschlüsse auch im schriftlichen Verfahren ge-
fasst werden, wenn die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder ihre
Zustimmung für diese Verfahrensweise gibt.
g) In außerordentlichen Situationen (z. B. Pandemie) können Sitzungen
der Organe des BdV auch im Wege der elektronischen Kommunikation
(z. B. Video- oder Telefonkonferenz) durchgeführt werden.

7. Leitung 
Die Leitung der Gremien obliegt grundsätzlich dem BdV-Vorsitzenden
der jeweiligen Ebene. Im Verhinderungfall obliegt diese Aufgabe einem
Stellvertreter oder einem anderen beauftragten Vorstandsmitglied. Er-

BdV
10



forderlichenfalls, aber immer für Wahlen, wird der Leiter von der BdV-
Versammlung bestimmt.

8. Niederschrift 
Zumindest über die wesentlichen Ergebnisse der BdV-Gremiensitzungen
ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom BdV-Vorsitzenden und dem
Schriftführer zu unterzeichnen sind. Diese können von den teilgenom-
menen stimmberechtigten Delegierten bzw. Mitgliedern eingesehen wer-
den. Ein Anrecht auf Herausgabe der Protokolle über nichtöffentliche
Sitzungen besteht nicht. Die Niederschriften sind sorgfältig von den Vor-
ständen aufzubewahren. Von allen Einladungen und Niederschriften ist
dem übergeordneten BdV-Verband sowie dem BdV-Landesverband Kennt-
nis zu geben.

§ 11 Kooptierung
Die Gremien des BdV Bayern auf Orts-, Kreis-, Bezirks- und Landesebene
können durch Beschluss beratende Mitglieder kooptieren. Kooptierte
Vorstandsmitglieder gehören auf derselben Ebene dem jeweiligen Ver-
sammlungsgremium ebenfalls beratend an. Kooptierte Mitglieder des
Landesvorstandes gehören außerdem dem BdV-Landesausschuss und ko-
optierte Mitglieder des BdV-Landesauschusses gehören der BdV-Landes-
versammlung beratend an.

§ 12 Befugnisse des BdV-Landesverbandes, Amtsenthebung
Verstößt ein BdV-Mandatsträger auf Orts-, Kreis-, Bezirks- oder Landese-
bene schwer gegen Zweck und Ziele des BdV Bayern, schadet dem An-
sehen des BdV Bayern erheblich oder vernachlässigt seine Pflichten grob,
so kann er vom BdV-Landesvorstand seines Amtes ganz oder vorüberge-
hend enthoben werden. Der betroffene Mandatsträger ist vor einer Ent-
scheidung zu hören. Folgt er der Ladung nicht, kann auch ohne ihn ver-
handelt und beschlossen werden. Der Beschluss ist dem Betroffenen mit
eingeschriebenem Brief mitzuteilen. Gegen den Ausschluss ist die Be-
schwerde an den BdV-Landesausschuss innerhalb eines Monats vom Tag
der Zustellung ab zulässig. Der BdV-Landesausschuss entscheidet nach
Anhören des Betroffenen. Während des Beschwerdeverfahrens ruhen die
Rechte des Betroffenen.

§ 13 djo-Deutsche Jugend in Europa
Die djo-Deutsche Jugend in Europa ist eine rechtlich und inhaltlich selbst-
ständige Organisation. Der BdV Bayern erkennt die djo-Deutsche Jugend
in Europa, Landesverband Bayern, als seinen Jugendverband an. Der ge-
wählte Vorsitzende der djo-Deutsche Jugend in Europa ist im BdV Bay-
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ern sowie in den BdV-Gebietsverbänden stimmberechtigtes Mitglied der
bestehenden BdV-Organe. Dies gilt nicht für den geschäftsführenden
BdV-Landesvorstand. 

§ 14 Landsmannschaftliche Gruppen
Bei der Besetzung der BdV-Vorstandschaften soll darauf geachtet wer-
den, dass jede der fünf landsmannschaftlichen Gruppen (Nordostdeut-
sche, Schlesier, Sudetendeutsche, Südostdeutsche, Deutsche aus Russland)
vertreten ist.

§ 15 Geschäftsjahr
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 16 Vertretungsbefugnisse 
1. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der BdV-Landesvorsitzende und
seine vier Stellvertreter.
2a) Vertretungsberechtigt sind der BdV-Landesvorsitzende mit einem der
stellvertretenden Vorsitzenden oder zwei stellvertretende Landesvorsit-
zende gemeinsam.
2b) Im Innenverhältnis ist eine gemeinsame Vertretung durch zwei Stell-
vertreter nur zulässig, wenn der Landesvorsitzende verhindert ist oder
einen entsprechenden Auftrag erteilt hat.
3. Daneben wird der BdV Bayern auf Orts-, Kreis- und Bezirksebene (ent-
sprechend § 30 BGB) jeweils begrenzt auf ihren örtlichen und sachlichen
Zuständigkeitsbereich gesetzlich vertreten durch den Vorsitzenden des
jeweils zuständigen Gebietsverbandes, gemeinsam mit einem stellver-
tretenden Vorsitzenden oder dem Schatzmeister. Die Aufnahme von Darle-
hen ist ausgeschlossen. Rechtsgeschäfte mit einem Wert über 2.500 Euro
und über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, die durch Ge-
bietsverbände abgeschlossen werden, bedürfen der Genehmigung durch
den geschäftsführenden BdV-Landesvorstand.

§ 17 Finanzverantwortung, Vollmachten und Kontoführung
1. Die Gebietsverbände des BdV verwalten ihre Finanzen selbstständig.
Die jeweils zuständigen gewählten Vorstände tragen für die ordnungs-
gemäße Kassenführung und Verwaltung des jeweiligen Vermögens die
Verantwortung. Die Gebietsverbände sind berechtigt, bei Kreditinstituten
die zur Kassenführung und Verwaltung des jeweiligen Vermögens erfor-
derlichen Konten zu eröffnen. Die Konten lauten auf den Namen „Bund
der Vertriebenen – Vereinigte Landsmannschaften – Landesverband Bay-
ern e.V.“ und der Zusatzangabe des jeweiligen Gebietsverbandes.
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2. Die kassenführenden Gebietsverbände des BdV sind verpflichtet, am
Jahresende unaufgefordert die Kontostände und nach entsprechender
Aufforderung die Jahresrechnung mit Vermögensverzeichnis und Entla-
stungsbeschluss dem BdV-Landesvorstand vorzulegen.

§ 18 Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfungen sind regelmäßig, mindestens jedoch einmal jähr-
lich durchzuführen. Die Rechnungsprüfer dürfen nicht Mitglied des Vor-
standes sein, dessen Tätigkeit sie überprüfen.

§ 19 Gemeinnützigkeit
Der BdV Bayern verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abga-
benordnung. Der Vereinszweck des BdV Bayern ergibt sich aus § 2. Der
Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch Maßnahmen der In-
tegration sowie der Förderung der Vertriebenen-, Flüchtlings- und Aus-
siedlerfürsorge. Der BdV Bayern ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in er-
ster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Seine Mittel dürfen nur für die
Satzungszwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zu-
wendungen aus Mitteln des Vereins. Keine Person darf durch Ausgaben,
die dem Zweck des Bundes der Vertriebenen fremd sind, oder durch un-
verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Mitglieder (Kör-
perschaften), die nicht steuerbegünstigt sind, dürfen vom BdV Bayern
nicht mit Rat und Tat unterstützt werden.
Der Vorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Die jeweils gültige steu-
erfreie Ehrenamtspauschale kann nach Beschluss des Landesvorstandes
gewährt werden. Vorstandsmitglieder können für Tätigkeiten, die über
die normalen Vorstandsaufgaben hinausgehen, eine Vergütung von bis
zu 500 Euro monatlich erhalten. Darüber entscheidet auf Landesebene
der geschäftsführende BdV-Landesvorstand, auf allen anderen Ebenen
die jeweilige Gebietsvorstandschaft.
Für den Vermögensfall bei Auflösung des BdV Bayern gilt § 20.

§ 20 Auflösung
1. Die Auflösung des BdV Bayern kann nur in einer dazu einberufenen

BdV-Landesversammlung beschlossen werden. Diese ist beschlussfähig,
wenn zwei Drittel der Stimmen vertreten sind. Die Einberufung die-
ser BdV-Landesversammlung muss mit einer Frist von sechs Wochen
erfolgen. Der Auflösungsbeschluss bedarf einer Dreiviertelmehrheit.
Gleichzeitig sind zwei Liquidatoren zu bestellen. Bei Auflösung des
Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermö-
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gen des Vereins an die gemeinnützige Stiftung „ZENTRUM GEGEN
VERTREIBUNGEN“ mit Sitz in Wiesbaden, die es unmittelbar und aus-
schließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

2. BdV-Orts-, Kreis- und Bezirksverbände können ihre Auflösung be-
schließen, wenn die entsprechende Versammlung mit einer Frist von
mindestens vier Wochen dazu einberufen worden und mehr als die
Hälfte der Stimmberechtigten anwesend ist. Der Auflösungsbeschluss
bedarf einer Zustimmung von mindestens drei Viertel der anwesen-
den Stimmberechtigten. Er ist dem BdV-Landesvorstand mitzuteilen
und wird erst nach dessen Zustimmung wirksam. Das vorhandene Ver-
mögen fällt bei Auflösung an die nächsthöhere Gliederung.

3. Solange mindestens ein aktives Mitglied (i. d. R. eine landsmann-
schaftliche Gruppe) in einem BdV-Kreis- oder Bezirksverband besteht,
ist eine Auflösung zu vermeiden. Das aktive Mitglied nimmt vielmehr
in Absprache mit der Vorstandschaft der nächsthöheren Gliederung
die Funktion und Aufgaben des BdV-Kreis- bzw. Bezirksverbandes wahr.
Bestehen mehrere aktive Mitglieder, so haben diese die Art der Auf-
gabenwahrnehmung untereinander abzustimmen. Die Wahl eines ord-
nungsgemäß besetzten BdV-Kreis- bzw. Bezirksvorstandes ist anzu-
streben.

§ 21 Satzungsänderung
Anträge auf Satzungsänderung müssen in der Ladung zur BdV-Landes-
versammlung schriftlich angekündigt werden und bedürfen der Mehr-
heit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder der BdV-Landesver-
sammlung.

§ 22 Geschäftsordnung
Die BdV-Landesversammlung erlässt eine Geschäftsordnung. Diese er-
läutert die Satzung und regelt Verfahrensfragen.
Die Geschäftsordnung bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der an-
wesenden Mitglieder der BdV-Landesversammlung. Anträge auf Ände-
rung der Geschäftsordnung müssen in der Ladung zur BdV-Landesver-
sammlung schriftlich angekündigt werden.

§ 23 Schiedsgericht
Über Streitigkeiten zwischen Mitgliedern und/oder Organen des BdV Bay-
ern, die sich aus der Mitgliedschaft ergeben, entscheidet unter Ausschluss
des ordentlichen Rechtsweges ein Schiedsgericht, für das jede Partei ei-
nen Schiedsrichter benennt. Die beiden Schiedsrichter wählen zusätzlich
einen Obmann. Können sie sich auf einen Obmann nicht einigen, wird
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dieser durch den BdV-Landesausschuss bestimmt. Das Verfahren des
Schiedsgerichtes richtet sich sinngemäß nach den Bestimmungen der Zi-
vilprozessordnung.

§ 21 Ermächtigung
Vom Registergericht, dem Finanzamt oder anderen Behörden verlangte
Änderungen und Ergänzungen der Satzung redaktioneller Art oder mit
steuerlicher Wirkung können vom BdV-Landesvorstand beschlossen wer-
den, sofern sie keine grundsätzlichen Änderungen bezüglich der Ziele
des BdV Bayern darstellen.

Inkrafttreten
Die Satzung des BdV Bayern wurde durch die BdV-Landesversammlung
in Kitzingen am 16. September 2023 angenommen. Sie tritt mit ihrer Ein-
tragung am 28. Februar 2024 in das Vereinsregister beim Amtsgericht
München in Kraft.
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Geschäftsordnung des
BdV-Landesverbandes Bayern e. V.

in der von der Landesversammlung am 16. September 2023 in Kitzin-
gen beschlossenen Fassung.

Vorwort
Gemäß § 22 der Satzung des Bundes der Vertriebenen – Vereinigte Lands-
mannschaften – Landesverband Bayern e. V. dient die Geschäftsordnung
zur Erläuterung der Satzung sowie zur Regelung von Verfahrensfragen.

§ 1 Geltungsbereich
Nachfolgende Geschäftsordnung gilt für die Organe und Gremien des BdV
Bayern auf BdV-Orts-, Kreis-, Bezirks- und Landesebene.

§ 2 Einberufung
1) Die BdV-Orts-, Kreis- und Bezirksversammlungen und der Landesaus-

schuss werden vom zuständigen Vorstand unter Angabe der Tages-
ordnung schriftlich oder per E-Mail mit Rückbestätigung mit einer Frist
von mindestens zwei Wochen in Textform einberufen.

2a) Die Durchführung einer BdV-Landesversammlung wird den ordentli-
chen Mitgliedern und Gebietsverbänden vom BdV-Landesvorstand
schriftlich oder per E-Mail mit Rückbestätigung und einer Frist von min-
destens acht Wochen bekannt gegeben. Von diesen sind daraufhin in-
nerhalb von drei Wochen schriftlich oder per E-Mail mit Rückbestäti-
gung ihre Delegierten an die BdV-Landesgeschäftsstelle zu melden. Mit
einer Frist von mindestens drei Wochen wird den bis dahin gegenüber
der Landesgeschäftsstelle benannten Delegierten die Einladung mit Ta-
gesordnung schriftlich oder per E-Mail mit Rückbestätigung zugeleitet.
Verspätet benannte Delegierte erhalten diese Unterlagen nach Eingang
der Meldung. Delegierte, die weniger als eine Woche vor Beginn der
Landesversammlung benannt werden, erhalten die Unterlagen zu Be-
ginn der Versammlung.

b) Bis spätestens acht Tage vor der BdV-Landesversammlung können An-
träge zur Ergänzung der Tagesordnung in Textform beim BdV-Vorstand
eingebracht werden. Diese werden den Delegierten vor Beginn der
Landesversammlung ausgehändigt.

3) Die BdV-Vorstände der Gebietsverbände werden vom jeweiligen Vor-
sitzenden mit einer Frist von mindestens einer Woche schriftlich oder
per E-Mail mit Rückbestätigung einberufen.

4) Beantragen mehr als ein Viertel der Gremiumsmitglieder unter Anga-
be der Tagesordnung eine Sitzung, so ist diese vom jeweiligen BdV-Vor-
stand binnen vier Wochen einzuberufen.
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5) Aus wichtigem Grund können Ladungsfristen verkürzt oder Ladungen
durch den BdV-Vorstand der übergeordneten Ebenen ausgesprochen
werden. Im Einzelfall können Beschlüsse auch im schriftlichen Verfah-
ren gefasst werden, wenn die Mehrheit der stimmberechtigten Mit-
glieder ihre Zustimmung für diese Verfahrensweise gibt.

6) In außerordentlichen Situationen (z. B. Pandemie) können Sitzungen
der Organe des BdV auch im Wege der elektronischen Kommunikation
(z. B. Video- oder Telefonkonferenz) durchgeführt werden.

§ 3 Leitung
Die Leitung der Gremien obliegt grundsätzlich dem BdV-Vorsitzenden der
jeweiligen Ebene. Im Verhinderungsfall obliegt diese Aufgabe einem Stell-
vertreter oder einem anderen beauftragten Vorstandsmitglied. Erforder-
lichenfalls, aber immer für Wahlen, wird der Leiter von der BdV-Ver-
sammlung bestimmt.

§ 4 Niederschrift
Zumindest über die wesentlichen Ergebnisse der BdV-Gremiensitzungen
ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom BdV-Vorsitzenden und dem
Schriftführer zu unterzeichnen sind. Diese können von den teilgenom-
menen stimmberechtigten Delegierten bzw. Mitgliedern eingesehen wer-
den. Ein Anrecht auf Herausgabe der Protokolle über nichtöffentliche Sit-
zungen besteht nicht. Die Niederschriften sind sorgfältig von den Vorständen
aufzubewahren. Von allen Einladungen und Niederschriften ist dem über-
geordneten BdV-Verband sowie dem BdV-Landesverband Kenntnis zu ge-
ben.

§ 5 Beschlussfähigkeit
1) Die Delegiertenversammlungen sind ohne Rücksicht auf die Zahl der

Teilnehmer zu der in der Einladung bekannt gegebenen Tagesordnung
beschlussfähig, wenn die Einberufung ordnungsgemäß und fristgerecht
erfolgte. Sie sind auch zu anderen Punkten beschlussfähig, wenn mehr
als die Hälfte der Delegierten anwesend ist und die Einberufung ord-
nungsgemäß und fristgerecht erfolgte.

2) Die BdV-Vorstände und der BdV-Landesausschuss sind beschlussfähig,
wenn ordnungsgemäß geladen worden und mehr als die Hälfte der
stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist.

3) Werden Tagesordnungspunkte wegen Beschlussunfähigkeit nicht erle-
digt, so ist das Gremium in der darauffolgenden Sitzung in Bezug auf
die unerledigten Tagesordnungspunkte in jedem Fall beschlussfähig. In
der Einladung ist auf diese außerordentliche Beschlussfähigkeit hinzu-
weisen.
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§ 6 Stimmverteilung in der Landesversammlung
Die 60 Delegierten, die von den ordentlichen Mitgliedern gemäß § 10 Nr.
1 a) aa) der Satzung zur Landesversammlung entsandt werden, verteilen
sich wie folgt:

Sudetendeutsche Landsmannschaft 10 Stimmen
Verband der Siebenbürger Sachsen 9 Stimmen
Landsmannschaft der Banater Schwaben 7 Stimmen
Landsmannschaft der Deutschen aus Russland 6 Stimmen
Landsmannschaft Schlesien 5 Stimmen
Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen 4 Stimmen
Landsmannschaft der Oberschlesier 4 Stimmen
Landsmannschaft der Donauschwaben 3 Stimmen
Pommersche Landsmannschaft 3 Stimmen
Landsmannschaft der Sathmarer Schwaben 3 Stimmen
Deutsch-Baltische Landsmannschaft 2 Stimmen
Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn 1 Stimme
Bund der Danziger 1 Stimme
Karpatendeutsche Landsmannschaft Slowakei 1 Stimme
Karpatendeutsche Landsmannschaft Ruthenien e.V. 1 Stimme

Die BdV-Kreis- und Bezirksverbände sowie die djo-Deutsche Jugend in
Europa stellen jeweils einen Delegierten.

§ 7 Vertretung
Vorsitzende von BdV-Gebietsverbänden sowie der djo-Deutsche Jugend in
Europa, die Kraft Amtes einem Gremium angehören, können sich durch
ein anderes Mitglied ihres Vorstandes vertreten lassen.

In BdV-Delegiertenversammlungen darf ein Delegierter nicht mehr als zwei
Stimmen wahrnehmen. Dabei ist eine Kombination von Stimmen der or-
dentlichen Mitglieder und der Gebietsverbände möglich. Auf die Vertre-
tungsbefugnisse der Gebietsverbände gem. § 9 der Satzung wird hinge-
wiesen.

§ 8 Anträge
Anträge können stellen:
a) Jedes Mitglied an die BdV-Organe seines Orts- und Kreisverbandes.
b) Jedes Mitglied an das Organ, dem es angehört.
c) Jedes Organ an die übergeordneten Verbände.
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§ 9 Beschlüsse
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit
gilt der Antrag als abgelehnt. Für Änderungen der BdV-Satzung und der
BdV-Geschäftsordnung sowie die Auflösung des BdV Bayern bzw. seiner
BdV-Gliederungen gelten die in der BdV-Satzung festgelegten besonde-
ren Quoren.

§ 10 Wahlen
1) Für Wahlen sind Wahlausschüsse zu bilden, die von der Versammlung

in offener Abstimmung zu berufen sind.
2) Die Wahl des BdV-Vorsitzenden und seiner BdV-Stellvertreter erfolgt

geheim und in Einzelabstimmung. Weitere Wahlen erfolgen geheim,
wenn ein stimmberechtigter Delegierter dies beantragt oder die Zahl
der Kandidaten die Zahl der zu vergebenden Funktionen übersteigt.

3) Das Vorschlagsrecht für die Wahlen zum BdV-Landes- sowie zum Be-
zirksvorstand liegt bei den ordentlichen Mitgliedern (i. d. R. Lands-
mannschaften) und beim jeweils amtierenden BdV-Landes- bzw. Be-
zirksvorstand. Sind nicht genügend Kandidaten vorhanden, können
von allen Mitgliedern der BdV-Landes- bzw. Bezirksversammlung wei-
tere Vorschläge gemacht werden.

4) Wahlen erfordern die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen. Enthaltungen werden dabei nicht gewertet. Die Wahl der
Beisitzer kann in Sammelabstimmung erfolgen, wobei dann die einfa-
che Mehrheit der abgegebenen Stimmen genügt.

5) Die Ämter des BdV-Vorsitzenden, des BdV-Schriftführers und des BdV-
Schatzmeisters sollen nicht in Personalunion geführt werden.

6) Finden Neuwahlen nicht im vorgesehenen Turnus statt, so bleiben die
gewählten BdV-Vorstandschaften bis zur Durchführung der Wahl im
Amt. Die übergeordneten BdV-Gliederungen haben auf rechtzeitige
Vorstandswahlen zu achten.

7) Nach erfolgter Vorstandswahl in den Gliederungen ist die Zusammen-
setzung des Vorstandes den übergeordneten Gliederungen mitzuteilen.

§ 11 Öffentlichkeit
1) Die Gremiensitzungen des BdV Bayern sind grundsätzlich nicht öffentlich.
2) Im Rahmen der Einberufung entscheidet der jeweilige BdV-Vorstand
darüber, ob die Öffentlichkeit bzw. die Verbandsöffentlichkeit zugelassen
werden kann.
3) Die Öffentlichkeit kann auf Antrag aus dem BdV-Gremium jederzeit
wiederhergestellt oder ausgeschlossen werden. Darüber entscheiden die
BdV-Gremien in nicht öffentlicher Konferenz.
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§ 12 Ausschüsse
Die Gremien des BdV-Landesverbandes und der BdV-Gliederungen sind
berechtigt, Ausschüsse, Arbeitskreise und Arbeitsgruppen einzusetzen, de-
ren Sprecher mit beratender Stimme an den jeweiligen BdV-Delegierten-
versammlungen teilnehmen.

§ 13 Finanzierung der Gliederungen
Die Finanzierung der Arbeit der BdV-Gliederungen des BdV Bayern erfolgt
durch Vereinbarung mit den auf der jeweiligen Ebene bestehenden Mit-
gliedern (i. d. R. Landsmannschaften). Dabei ist deren Mitgliederstärke zu
gewichten. Die Einhebung der Mitgliedsbeiträge vom Einzelmitglied er-
folgt durch die Landsmannschaften. Die Höhe der gemeinsamen Erfor-
dernisse kann in einem Haushaltsplan festgelegt werden.

§ 14 Verantwortlichkeit
Die Vorstände der BdV-Gliederungen sind dem BdV Bayern für eine ord-
nungsgemäße Führung der Geschäfte verantwortlich. Für Geldgeschäfte
haften die Vorstände der BdV-Gliederungen, auf deren Beschluss hin die-
se Geschäfte durchgeführt wurden. Der BdV-Landesverband übernimmt
keinerlei finanzielle Verpflichtungen aus Verbindlichkeiten, die von BdV-
Gliederungen eingegangen wurden.

§ 15 Zusammenarbeit innerhalb des BdV
Die Gliederungen des BdV Bayern sind verpflichtet, alle Maßnahmen und
Veranstaltungen, die vom BdV-Landesverband unternommen und durch-
geführt werden, so zu unterstützen, dass sie einen möglichst großen Er-
folg in der Öffentlichkeit gewährleisten. 
Bei eigenen Veranstaltungen durch BdV-Gliederungen ist auf die Abstim-
mung mit der Arbeit der einzelnen Landsmannschaften Bedacht zu neh-
men. Grundsatz muss sein, dass alle Veranstaltungen, die gemeinsam durch-
geführt werden (z. B. Tag der Heimat), von den Gliederungen des BdV
getragen werden. Traditionsveranstaltungen einzelner Landsmannschaf-
ten sind zu unterstützen.

Inkrafttreten
Diese Geschäftsordnung tritt am Tage ihrer Annahme durch die BdV-
Landesversammlung in Kitzingen am 16. September 2023 in Kraft.
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